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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 22. Dezember 1983 eingereichte europäische 
Patentanmeldung Mr. 83 890 232.8, für die die Priorität 
der österreichischen Patentanmeldung Nr. 4679/82 voin 
23. Dezember 1982 beansprucht worden war, wurde am 
30. Mârz 188 das europãische Patent Nr. 114 591 erteilt. 
Anspruch 1 lautet, wie folgt: 

tVerfahren zur Herstellung von Waffenrohren mit einge-

arbeiteten ZUgen für Geschütze oder Handfeuerwaffen, wobei 

die Waffenrohre ein Seelenrohr und ein Mantelrohr aus 
unterschiedlichen, inetallischen Werkstoffen aufweisen, 
dadurch gekennzeichnet, da2 in ein HUllenrohr, weiches in 
einem Kapselrohr angeordnet wird, aus einer zàhfesten 
Legierung eine Füilung aus einem eine Schüttdichte von 

zumindest 60 % der Dichte des kompakten Werkstoffes 
aufweisenden, pulverförmigen, hochverschleiBfesten oder 
korrosionsbeständigen .Werkstoff unter Aussparung eines 
zentralen Hohibereiches durch einen Füllkôrper aus 
Automatenstahi eingebracht und verdichtet wird, an den 

Hüllen- bzw. Kapselrohrenden verschlossen wird, worauf 
evakuiert und das verschlossene Rohr in einer Schutz-
gasatmosphäre, bei zuinindest 900 °C, jedoch unterhalb der 
Schmelzpunkte der metailischen Werkstoffe und einem Druck 
von zuinindest 900 bar verpreSt wird und daB nach einer 
Warmebehandlung der so erhaltene Verbundkörper, welcher 

einen vollflächigen metallischen Verbund zwischen Mullen-
rohrund verdichtetem Werkstoff aufweist, sodann einer 

zumindest 1,3-fachen Warmverforinung unterworfen wird, 

inechanisch bearbeitet und Züge erstelit werden." 

Am 29. Dezember 1988 hat die .Beschwerdeführerin Einspruch 
eingelegt; sie inachte den Einspruchsgrund nach Artikel 100 
a) EPU geltend, nâmlich mangeinde erfinderische Tätigkeit 
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(Art. 56 EPU). Die Einsprechende stützte sich insbesondere 
auf die folgenden Druckschriften: 

DE-A-2 556 061 
DE-A-3 114 659. 

III. 	Mit Entscheidung vom 27. Oktober 1989 wies die Einspruchs- 
abteilung den Einspruch zurück und hielt das Patent in 
unveránderter Form aufrecht. Sie lieB den einzigen 
Einwand, nãxnlich mangeinde erfinderische Tàtigkeit, nicht 
gelten und stel].te fest, daB drei Merkmale der strittigen 
Erfindung weder dein Stand der Technik entnonunen werderi 
kännten, noch ohne weiteres im Bereich fachmãnnischen 
Handeins lâgen. Es gehe hierbei daruin, daB 

vor dein Evakuieren und heiBisostatischen Pressen 
(HIP) eine Schüttdichte der Pu]:verinischung von Z 60 % 
erforderlich sei, 

eine Wàrinebehandlung und inindestens 1,3-fache 
Wartnverformung (z. B. durch Schniieden) vorgenominen 
werde und 

C) 	der Kern des Rohres aus Autornatenstahi besteht, der 
nach dein Warinverformen ausgedreht werde. 

IV. 	Am S. Januar 1990 .hat die Einsprechende unter gleich- 
zeitiger Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde gegen 
diese Entscheidung eingelegt; die Beschwerdebegrundung 
wurde am 6. Mãrz 1990 nachgereicht. Dort und in der 
niündlichen Verhandlung am 30. Juni 1990 xnachte die 
Beschwerdeführerin geltend, daB alle drei Unterscheidungs-
merkmale, auf die sich die Einspruchsabteilung gestützt 
habe, unwesentlich seien. Die weitere Druckschrift 
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(3) Die heiBisostatische Prel3technik (HIP) von Sell-
storfer undivloser, Teil I, Metall 1980, Heft 10, 

Seite 925 ff. 

zeige, daB eine Schüttdichte des Pulvers von inehr als 60 % 

auf diesern Gebiet die Regel sei. Bezuglich der beiden 
anderen Unterscheidungsinerkmale, auf die sich die 
Einspruchsabteilung gestützt habe, wurde vorgebracht, daB 
es für den Fachmann uninittelbar auf der Hand gelegen habe, 
daB für diesen Zweck Automatenstahi der ideale Werkstoff 
sei, da beim HIP-Verfahren zwangslãufig ein spàter zu 
entfernender Füllkörper verwendet werde. Was den Schritt 
der Warmverformung ángehe, so heiBe es zwar in der Druck-
schrift (1), HIP-Erzeugnisse seien für eine Kaltverforrnung 
geeignet; je nach der Art der gewünschten Eigenschaft der 

mit Hilfe des HIP-Verfahrens erzeugten Legierung werde 
sich der Fachmann aber natürlich entweder für eine Kalt-
oder für eine Warmverformung entscheiden. un vorliegenden 
Fall, wo wegenihrer Verschlei8festigkeit Legierungen mit 
hohein Kobaltanteil in Frage kämen, würde sich der Fachmann 
ohne Zögern für die Warinverformung entscheiden. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) ist zur 

inündlichen Verhandlung nicht erschienen. In ihrer am 
4. Juli 1990 eingegangerien Erwiderung machte sie geltend, 
daB die Schüttdichte des Pulvers bei einem Waffenrohr zur 
Gewährleistung der Konzentrizität von besonderer Bedeutung 
sei; daB mit der Warmverformung erheblich verbesserte 
mechanische Eigenschàften erreicht wUrden - ein Vorschlag, 
der im genannten Stand der Technik nirgends zu finden sei; 
und daB die Verwendung von Autornatenstahi für den Full-
karper wirtschaftlich sehr vorteilhaft sei und von keiner 

anderen Veröffentlichung auf diesem Gebiet nahegelegt 

werde. 
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VI. 	Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des europàischen Patents Nr. 114 591. Die Beschwerde-
gegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die Beschwerde 
zurückzuweisen. 

Entscheidurigsgründe 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Da in der Entscheidung der Einspruchsabteilung das 
Merkmal, die Schüttdichte des Pulvers nUsse xnindestens 
60 % betragen, als inaBgeblicher Faktor erachtet wurde und 
andererseits aus der Entgegenhaitung (3) hervorgeht, daB 
eine soiche durchaus üblich war, ist die Kamxner der 
Auffassung, daB die Rel.evanz dieser Druckschrift ihre 
verspãtete Einführung in das Verfahren rechtfertigt. 

Neuheit 

Die Neuheit wurde weder im Einspruchs-, noch un 
Beschwerdeverfahren bestritten. Nach Prüfung der Entgegen-
haltungen ist die Kanuner davon überzeugt, daB der Gegen-
stand des Streitpatents neu ist. 

Nächster Stand der Technik 

Die E inspruchsabtei lung hat (1) als den nächsten Stand der 
Technik betrachtet; die Kanuner ist aber angesichts des 
Zieles des Patentgegenstands der Auffassung, daB als 
nächster Stand der Technik das in der Streitpatentschrift 
in Spalte 1, Zeilen 28 bis 40 arigegebene Verfahren 
anzusehen ist; dieses Verfahren und die sich hieraus 
ergebende Aufgabe werden dort, wie folgt, geschildert: 

03843 



5 	 T 31/90 

"Es 1st bereits ein Verfahren zur HerstellUng von Waffen- 
rohren bekannt geworden, wobei in ein Mantelrohr em 

Seelenrohr un PaBsitz eingebracht wird. Nachteilig bei 

diesem Verfahren ist, daB eine besonders genaue 
Bearbeitung sowohi des Innenhohls des Mantelrohres als 
auch des äuIeren Mantels des Seelenrohrs erforderlich ist. 

BeiBeschädigungen des Innenrohres, wie sie beispielsweise 
durch Risse, weiche auf die Druckbeanspruchung zurückzu-
führen sind, entstehen, kann eine wesentliche Veränderung 
des Kalibers eintreten, womit es zur Zerstörung des 
Geschützrohres durch ein Projektil kommen kann." 

Aufgabe 

Die Kammer versteht die vorstehende Aussage als Angabe der 
objektiven Aufgabe, der sich die Fachleute auf diesem 
Gebiet in Kenntnis dieses Stands der Technik gegenüber-

sahen: Es muBte ein Werkstoff zum Auskleiden von Waffen-
rohren gefunden werden, der verschleiBfest, riBfest und 
mit dem äuBeren Mantel des Rohrs fest verbunden ist. 

Lösung 

Die in dem Streitpatent vorgeschlagene LosUng besteht 
darin, das Rohr mit einem Material auszukleiden, das, wie 

in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben, durch heiB-
isostatische Pre8technik (HIP) erzeugt wurde. Anspruch 1 

beschreibt ein HIP-Verfahren, das durch die oben unter III 
genannten drei Merkmnale näher definiert 1st. Das HIP-
Verfahren ist, wie in (3) angegeben, eine relativ neue 
Entwicklung und eignet sich zur Herstellung von Bauteilen 
mit auBergewöhnlicher Zugfestigkeit und/oder VerschleiB-
festigkeit in Verbindung mit guter MaBgenauigkeit. Die 
Tabelle auf Seite 4 der Streitpatentschrift zeigt, daB die 

gemnal3 Beispiel 2 durch HIP hergesteliten und einer zwei-
mnaligen Verformung unterworfenen kobaithaltigen Bauteile 
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deutlich bessere rnechanische Eigenschaften aufweisen als 
gegossener Werkstoff oder der PulverpreBling vor der 
Warinverforraung. Die Kainrner halt es für glaubhaft, daB das 
beanspruchte Verfahren die vorstehend genannte Aufgabe 
tatsãchlich lost. 

	

6. 	Stand der Technik 

	

6.1 	Die Druckschriften (1), (2) und (3) beschreiben jeweils 
die Anwendung des HIP-Verfahrens für die Herstellung von 
Bauteilen. In (1) wird die Herstellung zylindrischer 
Gegenstànde beschrieben: Ein Hohizylinder wird mit der 
gewünschten Pulverzusammensetzung gefüllt und den hohen 
Temperaturen und Drücken unterworfen, die das HIP-
Verahren kennzeichnen; der äuBere zylindrische Mantel 
wird anschlieBend spanabhebend entfernt. Auf Seite 3 wird 
liii letzten Absatz erwãhnt, daB das HIP-Verfahren sowohi 
für Fertig- als auch für Zwischenprodukte, beispielsweise 
FlieBdrückbüchsen, geeignet sei, d. h. für Erzeugnisse, 
die später einer Kaltverforrnung unterworf en werden sollen. 
Auf den Seiten 4 bis 5 heiBt es, die nach dern HIP-
Verfahren hergesteilten Erzeugnisse hàtten folgende 
Vorteile: hohe MaBgenauigkeit, seigerungfreie feine 
Mikrostruktur und vorteilhafte physikalische und chernische 
Eigenschaften; ferner sei es auch für Legierungen 
geeignet, die nur durch pulverinetallurgische Verfahren 
hergestelit werden kOnnten. 

	

6.2 	In (2) geht es urn den Einsatz eines HIP-Verfahrens zur 
Auskleidung eines ansonsten fertigen VentilkOrpers; der 
Zwischenraumn zwischen einern Innenrohr 24 und dem Ventil-
kOrper wird mit dem gewUnschten Pulver gefüllt, und der 
anschlieBende Verfahrensablauf stirnmt ira wesentlichen mit 
dern in (1) beschriebenen Verfahren überein, einschlie6lich 
der spãteren Entfernung des Rohrs 24 (Seite 10, 
Absatz 3). 
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6.3 	Die Druckschrift (3) ist ein zusammenfassender Artikel, in 
dem das HIP-Verfahren in ailgeineifler Form erörtert wird. 
Es wird insbesondereauf den Nutzen jenes Verfahrens für 
die 1-lerstellung hochverschlei3fester Bauteile hingewiesen. 
Die Abbildungen 14 und 15 (Seite 5 des Sonderdrucks) 
zeigen, daB bei der Hersteliung von VerschleiBstählen eine 
viel feinere Struktur und eine bessere Karbidverteilung in 
Verbindung mit hoher Mai3genauigkeit erzielt werden können. 
Auf Seite 1 hei8t es in der Mitte der rechten Spalte, daB 
bei HIP-Verfahren eine Schüttdichte von mindesteris 60 % 
die Regel ist; dies ist von der Beschwerdegegnerin nicht 
bestritten worden. 

	

7. 	Erfinderische Tätigkeit 

	

7.1 	Angesichts der Tatsache, daB das HIP-Verfahren und seine 
Vorteile am Prioritätstag des Streitpatents sowohi Hütten-
fachleuten, als auchsolchen Fachleuten, die sich mnitder 
Herstellung von Waffenrohren befassen, bekannt gewesen 
sein muBten, würde ein Fachmann nach Auffassung der Kammer 
das HIP-Verfahren als naheliegende Lösung der bestehenden 
Aufgabe betrachten, eine anhaftende riB- und verschleiB-
feste Auskleidung für ein Waffenrohr herzustellen,wobei 
er es natürlich so mnodifizieren würde, daB es sich für die 
Herstellung von Waffenrohren eignet.. 

	

7.2 	Die angefochterie Entscheidung maB bei ihrer Beurteilung 
der erfinderischeri Tätigkeit, den oben unter III genannten 

Merkmnalen (a) bis (C) Bedeutung bei. Nun of fenbart die 
seither ins Verfahren eingeführte Entgegenhaltung (3) aber 

bereits, daB bei HIP-Verfahren eine Schüttdichte von 
mnindestens 60 % die Regel ist. Merkmal (a) kann deshaib 
nichts zur erfiriderischen Tätigkeit beitragen. 
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7.3 	Zwar erwähnt keine der drei genannten Druckschriften 
ausdrückljch das Merkmal (b), d. h. die Warmverforinung 
eines durch ein HIP-Verfahren hergesteilten Körpers; 
die Warinverformung 1st aber, wie von der Beschwerde-
führerin vorgebracht und von der Kammer anerkannt, eine 
übliche Alternative zur Kaltverformung, wobel die Wahi 
lediglich von der Art der jeweiligen Legierung abhangt. 
Nach Auffassung der Kaunner ist desha].b in der Verwendung 
der Warmverformung un Zusaxnmenhang mit dem beanspruchten 
Verfahren ebenfalls kein erfinderischer Beitrag zu 
erkennen. Ferner 1st auch die angegebene Untergrenze von 
1,3 für den Warmnverformnungsgrad ohne Bedeutung; sie ist 
lediglich als Hinweis darauf zu werten, daB eine 
Warinverformnung erheblichen AusniaBes erwUnscht ist. 

	

7.4 	Was das Merkmal (c), die Verwendung von Automatenstahi, 
anbelangt, so stimint die Kanimner mit der Beschwerdeführerin 
darin überein, daB die Wahi eines soichen Stahis für einen 
Fachmnann das Nächstliegende war, der einen Werkstoff für 
einen spãter spanabhebend zu entfernenden Innenzylinder - 
wie er in (2) verwendet wird - auszuwãhlen hatte. Nach 
Auffassung der Kamnmer ist ein relativ einfach zu 
bearbeitender Werkstoff bei der Herstellung eines Waffen-
rohrs ideal; denn die zu bearbeitende Bohrung hat in der 
Regel einen mm Verhãltnis zu ihrer Tiefe geringen Durch-
mnesser. 

	

•7.5 	Die Kanuner gelangt daher zu dein Schlul3, daB die 
beanspruchten Lösungsmerkmnale angesichts der bestehenden 
Aufgabe für den Fachinann sowohi einzeln, als auch in ihrer 
Komnbination nahelagen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des 
Streitpatents weist somit keine erfinderische Tätigkeit 
auf und erfüllt deshaib nicht die Erfordernisse des 
Artikels 56 EPU. Infolgedessen ist das Patent zu wider-
rufen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Die Geschäftsstellenbearntin: 
	Der Vorsitzende: 

E. 5*r~gmjier 	 F. Antony 
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